
Schatzmeister aktuell

DIGITALE ARCHIVIERUNG

Nutzen Sie die Pflicht zur E-Rechnung zur Umstellung 
auf die digitale Schatzmeister-Akte im Verein
Es war bereits Thema in der letzten Ausgabe: Die E-Rechnung kommt. Und sie kommt nicht nur. Sie wird zur Pflicht. Schon ab 

01.01.2025 muss Ihr Verein E-Rechnungen empfangen können. Mit dem Versenden (sofern Sie als Schatzmeisterin oder Schatz-

meister an Unternehmen Rechnungen schreiben, zum Beispiel für Sponsoringmaßnahmen) können Sie sich dagegen noch 

etwas Zeit lassen. Sie können die Pflicht, E-Rechnungen verarbeiten zu können, aber auch dazu nutzen, nun die (steuerliche) 

Ablage des Vereins endgültig zu digitalisieren. Doch der Reihe nach …

Kurz noch einmal zur E-Rechnung: 
Eine E-Rechnung (elektronische Rech-
nung) ist eine digitale Version einer 
Rechnung, die elektronisch erstellt, ver-
sendet, empfangen und verarbeitet wird. 
Ein PDF, ein Fax oder eine eingescannte 
Papierrechnung sind deshalb auch kei-
ne E-Rechnungen! Sie zählen ab 2025 zu 
den „sonstigen Rechnungen“, also wie 
solche, die Sie beispielsweise per Brief 
zugeschickt bekommen. Fragen Sie beim 
Anbieter Ihrer Vereinsverwaltungs- oder 
Buchhaltungssoftware nach, ob diese 
auch E-Rechnungen wird empfangen und 
erstellen können. Falls nein:

 Download www.vereinswelt.de

In der letzten Ausgabe habe ich 
Ihnen einige kostenlose Anbieter 
entsprechender Lösungen vorge-
stellt. Sie können den Beitrag gerne 
von www.vereinswelt.de kostenlos 
herunterladen. 

Stichwort: E-Rechnungs-Anbieter

Wie sieht der Fahrplan aus?

Z Ab 01.01.2025 müssen Sie E-Rech-
nungen empfangen und verarbeiten 
können.

Z In 2025 und 2026 ausgeführte Um-
sätze mit anderen Unternehmen 
und wirtschaftlich tätigen Vereinen 
können Sie weiterhin auf Papier 
oder als „sonstige Rechnung“ ab-
wickeln (z. B. Rechnung per PDF-
Versand).

Z Bis Ende 2027 braucht Ihr Verein
keine elektronischen Rechnungen
auszustellen, wenn er einen Vorjah-
resumsatz von maximal 800.000 Euro 
hat. Das dürfte für die meisten Ver-
eine zutreffen.

Z Ab 2028 gibt es keine Ausnahmen
mehr von der E-Rechnungspflicht für 
andere Unternehmen und wirtschaft-

lich tätige Vereine (Privatpersonen 
sind außen vor).

 PRAXIS-TIPP:   

Rechnungen bis zu 250 Euro 
unterliegen auch weiterhin nicht 
der E-Rechnungspflicht!

Wie archivieren Sie E-Rechnungen?

Das ergibt sich aus der Abgabenordnung 
(AO) und der E-Rechnungsverordnung 
(ERechV). So darf die Rechnung wäh-
rend der gesamten Speicherung nicht 
verändert werden und ihre Herkunft 
muss nachweisbar sein. Daran kommen 
Sie also nicht vorbei. Das ist bei der E-
Rechnung automatisch der Fall, da sie 
ausschließlich maschinell, also per Soft-
ware lesbar ist, aber nicht mehr verändert 
werden kann.

 PRAXIS-TIPP:   

Nutzen Sie den Start zur Umstel-
lung auf digitale Archivierung!

Schritt 1 – falls noch nicht ge-
schehen: Stellen Sie Ihre Konto-
auszüge auf PDF-Dateien oder 
online um – und sparen Sie bares 
Geld, da Banken für den Versand 
von Kontoauszügen Portoersatz 
berechnen. 

Die Banken stellen Ihre Kontoauszüge 
in Ihr elektronisches Postfach bei dem 
jeweiligen Geldinstitut ein. Per E-Mail 
werden Sie über das Vorhandensein eines 
neuen Belegs informiert. Sie können Ih-
ren Kontoauszug aus dem elektronischen 
Archiv abrufen und auf dem Vereinsrech-
ner speichern. 

Sie haben aber auch die Möglichkeit, on-
line auf Ihre Bankauszüge zuzugreifen. Je 
nach der von Ihnen eingesetzten Software 
importieren Sie Ihre gesamten Zahlungen 
auf Ihren Vereinsrechner. 

Bietet Ihre Buchhaltungs- oder Vereins-
verwaltungssoftware eine entsprechende 
Schnittstelle, können Sie dort die Konto-
daten automatisch importieren. Sie ha-
ben weniger Arbeit und können sicher 
sein, dass es keine Übertragungsfehler 
gibt. Darüber hinaus kann die Software 
bestimmte Aufwendungen automatisch 
verschiedenen Konten zuordnen. Sie 
müssen hier nur einmalig das jeweilige 
Konto ansprechen, den Rest erledigt das 
Programm. 

Meine (persönliche) Empfehlung

Die PDF-Auszüge auf DIN-A4-Format 
finde ich persönlich deutlich praktischer 
und übersichtlicher als die „kleineren“ 
klassischen Auszüge der Sparkassen 
oder Volksbanken. Die Buchungsver-
merke können Sie jetzt entweder auf der 
Papierversion anbringen oder Sie stellen 
auch die Buchungen bereits auf digitale 
Verarbeitung um. 

Ersetzen Sie Papierrechnungen durch 
digitale Belege. Telefon, Internet, Han-
dyverträge, Energielieferanten etc. sind 
bereits seit Jahren auf der digitalen Welle 
unterwegs. Prüfen Sie, ob Sie Ihre Papier-
rechnungen nicht auch digital erhalten 
können. Oftmals zahlen Sie für Papier-
belege einen Aufpreis, der dann entfällt.

Speichern Sie die digitalen Belege

Ihre digitalen Belege müssen Sie für Ihren 
Verein so speichern, dass sie unveränder-
bar und jederzeit lesbar sind und nicht 
verloren gehen. Am besten richten Sie ein 
digitales Archiv ein. 

https://premium.vnr.de/schatzmeister-aktuell
https://premium.vnr.de/schatzmeister-aktuell



09 | 2024 Schatzmeister aktuell4


IHR VEREINS-FAHRPLAN 


Die E-Rechnung kommt: Was bedeutet das für Ihren 
Verein und was müssen Sie als Schatzmeisterin oder als 
Schatzmeister jetzt tun?
Im „Wachstumschancengesetz“ hat die Ampel eine Verpflichtung zur zukünftigen Anwendung von elektronischen Rechnungen 


(kurz E-Rechnung) für umsatzsteuerliche Unternehmen und Vereine festgelegt. Die wichtigste Frage ist, ob Ihr Verein von der 


E-Rechnungspflicht betroffen ist. Sie werden überrascht sein:


Auch wenn viele Vereinsvorstände mei-
nen, dass sie von E-Rechnungen noch 
nicht betroffen sind, gilt das ab 01.01.2025 
nicht mehr. 


Beispiel: Ihr Verein bekommt regelmä-
ßig Rechnungen von der Kommune für 
die Nutzung von städtischen Einrich-
tungen.


Folge: Sie müssen damit rechnen, dass 
Ihnen ab 01.01.2025 nur noch E-Rech-
nungen zugeschickt werden. Und das 
sind etwa pdfs, sondern Rechnungen in 
einem eigenen Format, das nur durch 
eine eigene Software oder App lesbar ge-
macht werden kann. Doch keine Sorge – 
gleich verrate ich Ihnen zwei kostenlose 
Lösungen dafür.


Grundsätzlich gilt also: Ihr Verein muss 
E-Rechnungen empfangen und ausstellen 
können, wenn es um Rechnungen von 
oder an Unternehmen oder zum Beispiel 
an die Kommune öder Förderträger geht.


Auch als Kleinunternehmen ist Ihr 


Verein nicht befreit


Sie sehen: E-Rechnungen müssen Sie 
schon bald empfangen können. Müssen 
Sie auch welche schreiben können? Klare 
Antwort: Ja. Aber hier gelten Übergangs-
fristen, auf die ich gleich noch eingehen.


Wichtig: Auch wenn Ihr Verein unter 
die Kleinunternehmerregelung fällt, also 
nicht umsatzsteuerpflichtig ist, weil sein 
steuerpflichtiger Umsatz 22.000 Euro/
Jahr nicht übersteigt, ist er NICHT von 
der E-Rechnungspflicht ausgenommen. 


Das heißt: Sie müssen die E-Rechnungs-
pflicht auch dann anwenden, wenn Ihr 
Verein ausschließlich steuerfreie Umsätze 
(z. B. Vermietung) ausführt. 


Doch was ist eine E-Rechnung denn 


nun eigentlich?


Ich habe es schon gesagt: Eine als pdf ver-
schickte Rechnung erfüllt nicht die Vor-
gaben, die der Fiskus für E-Rechnungen 
macht. Denn er sagt: Die E-Rechnung 
muss in einem „maschinenlesbaren und 
strukturierten XML-Format“ vorliegen. 
Das ist ein ganz eigenes Format, für das 
Sie eine eigene Software oder App benöti-
gen – sofern es nicht von Ihrem Anbieter 
in die von Ihrem Verein genutzte Vereins-
software eingebunden wird (fragen Sie 
dort also nach). 


Im Klartext: Wenn Sie bisher die Ver-
einsrechnungen selbst geschrieben ha-
ben, z. B. mit einem Programm wie Word, 
Excel oder Indesign, müssen Sie sich da-
von verabschieden. Diese Programme 
sind nicht geeignet, um eine E-Rechnung 
zu erstellen.


Hier sind zwei kostenlose Lösungen 


für Sie


	Z Accountable, eine Steuer-App, stellt 
seit dem 15.08.2024 eine kostenlose 
Variante einer App zur Verfügung, 


mit der Nutzer unbegrenzt E-Rech-
nungen erstellen, senden und emp-
fangen können. Sie finden die App 
in den App-Stores oder auf www. 
accountable.de.
	Z Eine weitere günstige Möglichkeit 


ist das Programm „ZUGFeRD“, das 
ebenfalls kostenlos angeboten wird: 
https://zugferd-rechnung.com


Das gilt für Kleinstrechnungen und 


Barverkaufsrechnungen


Das ist noch unklar. Tendenziell zeichnet 
sich ab, dass auch hier eine E-Rechnungs-
pflicht bestehen wird. Das heißt: Jemand 
kann zwar noch bar zahlen (z. B., wenn 
ein Unternehmen von Ihrem Verein ge-
brauchte Anlagen übernimmt) – muss 
aber von Ihnen dann eine E-Rechnung 
hierfür erhalten. Eine einfache Quittung 
reicht nicht mehr. 


Anders sieht das aus beim Verkauf von 
Bratwürstchen an Besucher einer Ver-
einsveranstaltung. Da es sich hier nicht 
um Unternehmer, sondern Endkunden 
handelt, besteht keine E-Rechnungs-
pflicht. 


Schwerpunkt-Thema


Für diese Einnahmen benötigen Sie keine E-Rechnung


Einnahmen trifft zu 


Für Ihre Einnahmen im ideellen Bereich (z. B. Beitragsrechnun-
gen an Mitglieder, Spenden, Mitgliedsbeiträge).


Für alle Leistungen, die nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG  
von der Umsatzsteuer befreit sind (z. B. Vermietungen).


Für Kleinbetragsrechnungen (aktuell Gesamtbetrag maximal  
250 Euro;  § 33 UStDV). Beispiele: Umsätze an Nichtunter-
nehmer, Eintrittsgelder, Verkauf von Speisen und Getränken, 
Nutzungs- oder Teilnahmegebühren)


Der Empfänger oder der Aussteller der E-Rechnung ist nicht in 
Deutschland (Inland) ansässig. 


Sie können die Checkliste auf www.vereinswelt.de auch herunterladen.  
Stichwort: „E-Rechnungsfreiheit“. 
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Sogar lang laufende Verträge sind 


betroffen


Auch Verträge des Vereins sind betroffen. 
D. h., besteht aufgrund der Rechnungshöhe 
und des Rechnungsempfängers eine Pflicht 
zur Ausstellung einer E-Rechnung, ist die-
se von Ihnen auch auszustellen. Bei einem 
Dauerschuldverhältnis (z. B. Mietverhält-
nis), können Sie es wie folgt machen:


	Z Stellen Sie für den ersten Teilleis-
tungszeitraum eine E-Rechnung aus.
	Z Fügen Sie den zugrunde liegenden 


Vertrag als Anhang bei oder verwei-
sen Sie zumindest darauf, z. B.: „Miet-
vertrag vom xx.xx.20xx über die un-
befristete Vermietung von ...“


Wichtig: Für bestehende Dauerschuld-
verhältnisse müssen Sie spätestens bis 
zum Auslaufen der Übergangsregelung 
eine neue initiale E-Rechnung ausstellen. 


Ihr Fahrplan hin zur E-Rechnung


Ihr Finanzamt verlangt von Ihnen zum 
Glück nicht, dass Sie als betroffener Verein 
morgen bereits die E-Rechnungen einge-
führt haben. Im Gegenteil: Es wurde eine 
entsprechende Übergangsregelung geschaf-
fen, in der die Umstellung erfolgen muss. 


Bereiten Sie sich jetzt vor. Denn: Ihre Lie-
feranten und Dienstleister müssen keine 


Rücksicht auf die technische und orga-
nisatorische Ausstattung Ihres Vereins 
nehmen. Gleiches gilt auch für Sie, wenn 
Sie später E-Rechnungen ausstellen. 


Verweigern Sie als der Rechnungsemp-
fänger oder Ihr Rechnungsempfänger 


die Annahme einer E-Rechnung oder 
sind Sie dazu technisch nicht in der 
Lage, haben Sie kein Anrecht auf eine 
alternative Ausstellung eines anderen 
Rechnungsformats. Ist Ihr Verein um-
satzsteuerpflichtig, verliert er die Be-
rechtigung zum Vorsteuerabzug. 


Und nicht zu vergessen: Besteht für einen 
an den Verein leistenden Unternehmer die 
Pflicht zur Erstellung einer E-Rechnung, 
muss er Ihnen diese auch als solche aus-
stellen und zukommen lassen. Macht er das 
nicht, hat das für Sie die Folge, dass Sie für 
Ihren Verein keinen Vorsteuerabzug aus 
der Rechnung geltend machen können.


Mein Fazit


Die E-Rechnungspflicht ist beschlosse-
ne Sache. Ist Ihr Verein davon betroffen, 
müssen Sie Ihren Verein darauf einrich-
ten. Und hier gilt der Grundsatz: 


Fangen Sie jetzt an – damit die Umstel-
lung reibungslos verläuft.


Ihr E-Rechnungs-Fahrplan


Der Verein als 
Empfänger der 
E-Rechnung  
 


Für den Empfang von E-Rechnungen gibt es keine Übergangs-
regelung. Sie müssen diesen also ab dem 01.01.2025 gewähr-
leisten, wenn Sie als Unternehmer Rechnungen für Lieferun-
gen und Leistungen erhalten, die nicht von der Umsatzsteuer 
befreit sind.


Ihr Verein als 
Aussteller der 
E-Rechnung


Bis Ende 2026 
Sie dürfen eine Rechnung für einen bis dahin ausgeführten 
Umsatz auch in einem sonstigen Rechnungsformat ausstellen 
und übermitteln. Für diese sonstigen digitalen Rechnungen 
gelten die bisherigen Vorgaben.


Bis Ende 2027
Für leistende Unternehmer (auch für Ihren Lieferanten oder 
Dienstleister) gibt es eine zusätzliche Übergangsregelung. 


Erzielen Sie im vorangegangenen Kalenderjahr einen Gesamt-
umsatz (§ 19 Abs. 3 UStG) von maximal 800.000 Euro, kön-
nen Rechnungen bis Ende 2027 ebenfalls noch als sonstige 
Rechnung ausgestellt werden. Die Grenze von 800.000 Euro 
gilt unabhängig davon, ob der Rechnungsaussteller seine Um-
sätze nach der Soll- oder Ist-Versteuerung ermittelt.


Ab dem 01.01.2028 gibt es dann nur noch, abgesehen von den Ausnahmen  
(z. B. Kleinbetragsrechnung), die E-Rechnung.


Diesen Fahrplan habe ich Ihnen auf www.vereinswelt.de, Stichwort: „Fahrplan“ 
zum kostenlosen Downlaod bereitgestellt.


Die wichtigsten Punkte zur Einführung der E-Rechnung im Verein 


Prüfpunkt ✓


Prüfen Sie zunächst, ob Ihr Verein Umsätze ausführt oder erhält, 
die unter die E-Rechnungspflicht fallen. 


Prüfen Sie, bis wann Sie die E-Rechnungen für Ihre Ausgangs-
rechnungen einführen müssen (für Eingangsrechnungen gilt der 
01.01.2025 als Stichtag.) 


Erstellen Sie einen Zeitplan für die Einführung der E-Rechnung 
(Welche Tätigkeiten müssen bis wann erledigt sein?).


Überlegen Sie, welche E-Rechnungssoftware zu Ihrem Verein 
passt und/oder klären Sie, ob die von Ihnen verwendete Vereins-
software entsprechend erweitert wird.


Überlegen Sie, ob Vereinsmitarbeiter an der Software ausgebil-
det werden müssen. Planen Sie auch hierfür Zeit ein.


Sie können die Checkliste unter www.vereinswelt.de, Stichwort: „E-Rechnungs-
pflicht“ kostenlos herunterladen.





Bitte doppelklicken!
Dateianlage
E-Rechnungs-Anbieter_VSM_2024_11_Schatzmeister_aktuell.pdf
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Beispiel: Um Ihre nur online verfüg-
baren Telefonrechnungen zu speichern, 
richten Sie auf Ihrem Rechner einen 
Ordner ein, den Sie z. B. „Online-Rech-
nungen“ nennen. In diesem Ordner 
richten Sie einen Unterordner ein, den 
Sie z. B. mit „Mobilfunk“ benennen. Da-
runter speichern Sie einen Ordner, der 
die Jahreszahl 2024 enthält. So finden Sie 
in Ihren Online-Rechnungen innerhalb 

kürzester Zeit die Telekom-Rechnung 
aus Juli 2024, die Sie online erhalten ha-
ben (in der Regel als PDF).

Wichtig:

Z Sie haben die Möglichkeit, auch
die Papier-Eingangsrechnungen zu
scannen und digital zu speichern.
Der Scan muss mit dem Original 1:1
übereinstimmen. Speichern Sie die

Belege nach den gleichen Ordnungs-
kriterien ab, die Sie bei den Papier-
belegen nutzen. 

Was oft vergessen wird

Z Achten Sie darauf, dass Sie die Belege 
in einer Auflösung scannen, die das
Lesen des Belegs einwandfrei ermög-
licht. Beispielsweise in einer Auflö-
sung von 300 dpi. Speichern können
Sie die Dokumente im PDF-Format.

Z Umfasst eine Rechnung mehrere Sei-
ten, speichern Sie alle Seiten in einem 
Dokument ab.

Z Stellen Sie sicher, dass auf die steuer-
lichen Daten keine unbefugten Per-
sonen (z. B. bei Ihnen lebende Fami-
lienmitglieder, wenn Sie die Arbeiten 
für den Verein von zu Hause aus er-
ledigen) Zugriff haben. Schützen Sie
den Zugriff durch ein Passwort, das
regelmäßig geändert wird (z. B. alle
3 Monate).

Fazit

Z Scannen Sie alle Belege, die Ihren Ver-
ein betreffen. Sofern Geschäftspartner 
des Vereins erst im Jahr 2028 auf die
E-Rechnung umsteigen, scannen Sie
Ihre Eingangsrechnungen vollstän-
dig. Sie können den Beleg dann (ggf.
mit dem Buchungssatz bei doppelter
Buchführung) mit Ihrer Buchführung 
verknüpfen. Das aufwendige Suchen
nach dem Papierbeleg entfällt. Achten 
Sie darauf, dass Sie die Belege sicher
archivieren. Regelmäßige Datensiche-
rungen oder eine Speicherung in der
Cloud ist ein Muss.

Z Scannen Sie auch Kleinbetragsrech-
nungen (Rechnungen bis zu 250
Euro). Achten Sie darauf, dass Sie
den Beleg vollständig erfassen. Be-
wirtungsrechnungen etc. sind häu-
fig länger als ein DIN-A4-Blatt. Da
kann es Ihnen leicht passieren, dass
Sie wesentliche Inhalte, wie z. B. die
Gesamtsumme und den Umsatzsteu-
ersatz nicht erfassen.

Das sind die 7 wichtigsten Aufbewahrungsfristen im Verein

1. Buchführungsunterlagen und Jahresabschlüsse: 10 Jahre — Bilanzen,
Inventare, Buchungsbelege, Konten, Bücher und Aufzeichnungen, die für die
Besteuerung relevant sind.

2. Handels- und Geschäftsbriefe sowie Mails, Faxe etc., die steuerlich relevant
sind (z. B. Aufträge, Stornos etc.): 6 Jahre.

3. Spendenbescheinigungen und Zuwendungsnachweise: 10 Jahre
— Belege über erhaltene Spenden und ausgestellte Spendenquittungen.

4.  Mitgliederlisten und Mitgliedsdaten: Mindestens 10 Jahre nach Austritt.
Sofern steuerlich relevant

5.  Protokolle von Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen: Dauerhaft
oder mindestens 10 Jahre.

6.  Arbeitsverträge und Personalunterlagen: 10 Jahre nach Ende des Arbeits-
verhältnisses, sofern steuerlich relevant. Achtung, Datenschutz: Nicht mehr
benötigte Daten (z. B. Abmahnungen) entfernen.

7. Steuerliche Unterlagen (Steuererklärungen, Bescheide, Schreiben des
Finanzamts): 10 Jahre.
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